SATZUNG DER GEMEINDE OLDENDORF UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 26 "Wilhelm - Schroder - StraRe "
MIT ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

Praambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 58 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 84 Abs. 3 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) hat der Rat der Gemeinde Oldendorf diesen
Bebauungsplan Nr. 26 "Wilhelm - Schréder - StralRe" im Verfahren nach § 13a BauGB,
bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den
ortlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Oldendorf, den ......cccccceunn.....

(Burgermeister)

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Oldendorf hat in seiner Sitzung am
Bebauungsplans Nr. 26 "Wilhelm - Schréder -
Aufstellungsbeschluss wurde gemal § 2 Abs. 1 BauGB am
gemacht.

die Aufstellung des
beschlossen. Der
ortstiblich bekannt

StralRe"

(Burgermeister)

Oldendorf, den .......cccceuvee...

Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Oldendorf hat in seiner Sitzung am dem Entwurf des

Bebauungsplans und der Begriindung zugestimmt und seine 6ffentliche Auslegung gemaf

§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der offentlichen Auslegung wurden am
ortstblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans und die

Begrindung haben vom bis gemaR § 3 Abs. 2 BauGB offentlich

ausgelegen.

Oldendorf, den .......cccceueee...

(Burgermeister)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Oldendorf hat den Bebauungsplan nach Prifung der Bedenken und
Anregungen gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am als Satzung
(§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begriindung beschlossen.

Oldendorf, den .....................

(Burgermeister)

In-Kraft-Treten

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemall § 10 Abs. 3 BauGB am
ortsublich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung in Kraft
getreten.

(Burgermeister)

Oldendorf, den .......cccceunee...

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung sind eine beachtliche
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, eine beachtliche Verletzung der
Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplanes zum Flachennutzungsplan oder
beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs beim Zustandekommen des Bebauungsplans
gegenlber der Gemeinde nicht geltend gemacht worden.

Oldendorf, den .......cccceunee...

(Burgermeister)

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Malstab: 1:500

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs-

und Katasterverwaltung,

Q LGLN

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Otterndorf
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie StralRen, Wege und Platze vollstéandig
nach. Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
einwandfrei (Stand 19.07.2021).

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.

Quelle:

© 2021

(Offentlich bestellter Vermessungsingenieur)

Stade,den ........ccccoeeenn.

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von:

cappel + kranzhoff

stadtentwicklung und planung gmbh

Cappel + Kranzhoff Stadtentwicklung und Planung GmbH
Palmaille 96, 22767 Hamburg
Tel. 040 - 380 375 670, E-Mail mail@ck-stadtplanung.de

Hamburg, den .....................

(Planverfasser)
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Die Darstellung basiert auf Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK).
Die Grundrissdarstellung ist aus einer Karte kleineren Mal3stabs abgeleitet:
evil. eingeschréankte Genauigkeit.
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1. Planungsrechtliche Festsetzungen
Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 2017

Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO),
vgl. textl. Festsetzungen
MaR der baulichen Nutzung
0,4 Grundflachenzahl (GRZ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 u. 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 u. 20 BauNVO)

zuldssige Gebaudehdhe in Metern

GH?9 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO), vgl. textl. Festsetzung

Bauweise, Baugrenzen

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Verkehrsflachen

Private Verkehrsflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Strallenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11)

Sonstige Planzeichen
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Nutzungsschablone,
vgl. textl. Festsetzungen:

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen i.S.d.
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), hier
Larmschutzwand mit Héhe = 3 m Uber Oberkante der ErschlieBungsflachen,
vgl. textl. Festsetzung

Flache fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB), vgl. textl.
Festsetzung

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB), vgl. textl. Festsetzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans Nr. 26 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der Baulichen Nutzung Grundflachenzahl (GRZ)

zulassige Zahl der

Vollgeschosse zulassige Bauweise

Hoéhen baulicher Anlagen

2. Kennzeichnungen ohne Normcharakter

——o—— vorhandene Grundstlicksgrenzen

208

12 Flursticksnummern, z.B. 208/12

5 Gebaude mit Nebengebauden

»3_  BemalRung in Metern, z.B. 3

Textliche Festsetzungen

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
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Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)
Allgemeine Wohngebiete (WA)

In den allgemeinen Wohngebieten sind gemal® § 1 Abs. 6 BauNVO i. V. m. § 4 Abs. 3
BauNVO folgende Ausnahmen nicht zulassig:

e Anlagen flr Verwaltungen,
e Gartenbaubetriebe sowie
e Tankstellen.

Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO)

Bezugspunk fir die Gebaudehdhe ist die Fahrbahnoberkante der fertigen
ErschlieBungsstra’e im Bereich der Fahrbahnmitte an der jeweiligen Grundstlckszufahrt.
Die festgesetzte Gebaudehdhe darf durch untergeordnete Bauteile Uberschritten werden.

Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Bauliche Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO, die Gebaude i.S.d. § 2 Abs. 2 NBauO
sind sowie Garagen, Carports i.5.d. § 12 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen
zulassig.

MindestgrundstiicksgroBen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
In den allgemeinen Wohngebieten betragt die Mindestgréfe flr Grundstiicke 400m3.

Beschrankung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, § 4 BauNVO)

In den allgemeinen Wohngebieten sind je Einzelhaus héchstens zwei Wohneinheiten sowie
in Doppelhdusern héchstens eine Wohneinheit je Haushalfte zulassig.

Geh- und Fahrrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die gekennzeichnete Flache ist mit Geh- und Fahrrechten zu Gunsten des Eigentimers des
stdlich angrenzenden Grundstlickes zu belasten.

Griinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7.1 Je Baugrundstiick ist mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum als
Hochstamm von mind. 12 cm Stammumfang, gemessen in 1 m Hohe, zu pflanzen. Hierflur
kommen in Frage: Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Winterlinde
(Tilia cordata), Hainbuche (Carpinus betulus), Birke (Betula pendula), Feldahorn (Acer
campestre), Mehlbeere (Sorbus), Eberesche (Sorbus aucuparia). Alternativ kdnnen
hochstdmmige Obstbdume der Sorten Knebusch, Martini, Rotfranch, Grafensteiner,
Zitronenapfel, Finkenwerder Herbstprinz, Birnensorten: Blrgermeisterbirne, Gute Graue,
Ohnhuschen gepflanzt werden. Nadelgehdlze sind nur als Einzelgehdlze zulassig.
Keinesfalls dirfen sie in Reihen oder Gruppen gepflanzt werden.

7.2 Dachflachen von Hauptgebauden, Nebenanlagen, Garagen und Carports bis 15 Grad
Dachneigung, ausgenommen Flachen fur technische Dachaufbauten und verglaste
Wintergarten sowie mit Photovoltaik- oder Solaranlagen versehene Dachflachen, sind mit
einem mindestens 12 cm dicken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen, extensiv zu
begrinen und zu unterhalten.

Immissionschutz (§ 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB)

8.1 In dem mit LSW gekennzeichneten Bereich fir besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetz ist eine Larmschutzwand in einer Héhe von mindestens 3
m Uber dem Gelandeniveau zu errichten.

8.2 Innerhalb der mit LS gekennzeichneten Flache fir besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetz sind bei Errichtung und Anderung von Wohngebauden im
1. Obergeschoss Schlafrdume nur auf der larmabgewandeten Seite (Ostseite) zulassig.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (gemt § 84 Abs.1 u. 3 NBauO)

1

Fassaden

Fur die AuRenwande der Gebaude ist Ziegelmauerwerk zu verwenden. Es sind nur
Materialien mit matter, nicht glanzender Oberflache zu verwenden. Auf Teilflachen sind bis
40 % andere Materialien zulassig.

Dacher

Fir die Dacheindeckung bei Dachneigungen ab 16 Grad sind nur Materialien mit matter,
nicht glanzender Oberflache zulassig. Doppelhduser sind einheitlich einzudecken. Anlagen
fur Photovoltaik und Solarthermie auf oder in den Dachflachen sind zulassig.

Fur die Dacheindeckung untergeordneter Terrassenlberdachungen und Wintergarten ist
auch Glas zulassig.

Einstellplatze

In den allgemeinen Wohngebieten sind je Wohnung mindestens 2 Stellplatze auf den
privaten Grundstlcksflachen anzulegen.

Gestaltung der nicht Giberbauten Flachen

Die unbebauten, privaten Grundsticksflachen sind zu begrinen bzw. als Grin-/
Gartenflache anzulegen, dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Fir die gartnerische
Gestaltung sind Materialien, die die 6kologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B.
Wasserspeicher, Lebensraum flr Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder
unterbinden (z.B. Zierkies, Splitt und Steine) nicht zuldssig. Die Anlage von Gartenteichen
ist zulassig.

Hinweis zur Nichtbeachtung ortlicher Bauvorschriften

Gemall § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der ortlichen Bauvorschrift
zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten kdnnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbule
bis zu 500.000 Euro geahndet werden.

HINWEISE

1 Artenschutz

Als VermeidungsmalRnahme gegen mogliche VerstéRe gegen das Totungs- und
Verletzungsverbot (§ 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG) ist das Entfernen von Baumen, Hecken
und anderen Gehdlzen gemaf § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. Marz bis 30.
September verboten. Die Baufeldraumung zur Herstellung der Erschliefungsstralen und
Bauflachen hat im Zeitraum zwischen 1. September und Ende Februar zu erfolgen.
Alternativ kénnen Bauarbeiten innerhalb des Zeitraumes Anfang Marz bis Ende
September begonnen werden, wenn zuvor bei einer Begehung durch eine fachkundige
Person festgestellt wird, dass in den Bauflachen keine Brutgeschafte von Vdgeln
stattfinden oder begonnen werden.

2 Pflege, Unterhaltung und Ersatz von Anpflanzungen

Der Grundstiickseigentiimer ist durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes zur
fachgerechten Pflege und Unterhaltung der aufgefihrten Pflanzungen verpflichtet. Sollten
Pflanzen eingehen bzw. nicht mehr vorhanden sein, so sind diese umgehend in der
gleichen Art und Qualitat zu ersetzen. Die Gemeinde wird noétigenfalls zur Durchsetzung
der Bepflanzung vom Pflanzgebot nach § 178 BauGB Gebrauch machen. Vorhandene
Geholze aulRerhalb des Plangebietes dirfen nicht beeintrachtigt werden.

3 Kampfmittelbelastung

Eine Belastung des Plangebietes durch Kampfmittel kann nicht ausgeschlossen werden.
Bei BaumalRnahmen wird empfohlen, die Flachen vorab durch eine entsprechende
Luftbildauswertung zu Uberprifen. Unabhangig davon gilt grundsatzlich: Treten
verdachtige Gegenstédnde oder Bodenverfarbungen auf, sind die Arbeiten aus
Sicherheitsgrinden sofort einzustellen, Polizei, das Ordnungsamt, Feuerwehrleitstelle
oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN - Regionaldirektion Hameln-Hannover
sind zu benachrichtigen.

4 Altlastenverdacht

Aufgrund der vorigen Nutzung des Plangebietes wurde eine Untersuchung auf potentiell in
den Untergrund eingetragene Schadstoffe durchgefuhrt. Im Ergebnis geht von den im
Boden und in der Bodenluft nachgewiesenen Schadstoffen keine Gefahrdung fir die
menschliche Gesundheit aus. Auch eine mdgliche Gefahrdung flir das Grundwasser ist
auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse nicht abzuleiten.

M 1:5.000
oe)

Ubersichtsplan

B

FAEE
)

ek

@
B %E%‘é‘ |

Auszug aus den Geobasisdaten der
. - . Landesamt fur Geoinformation
Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung -und Landesvermessung Niedersachsen

[

Gemeinde Oldendorf

Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten - Landkreis Stade

Bebauungsplan Nr. 26 "Wilhelm - Schroder -
Strae"

mit ortlichen Bauvorschriften

Entwurf: Stand Februar 2022 MaRstab 1:500

Planverfasser:

Gemeinde Oldendorf cappel + kranzhoff

) stadtentwicklung und planung gmbh
Mittelweg 2

21709 Himmelpforten
Tel. 04144 2099 0
info@oldendorf-himmelpforten.de

Palmaille 96, 22767 Hamburg
Tel. 040 380 375 670
mail@ck-stadtplanung.de



AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N


	Pläne und Ansichten
	A 0 PlanZ


